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Vereinfachter Zuwendungsnachweis nach § 50 Abs. 2 Nr. 2b 
EStDV für Spenden und Mitgliedsbeiträge 

 
Wenn Sie uns mit einer Geldspende bzw. mit Ihrem Mitgliedsbeitrag bis zu EUR 
200,-- jährlich unterstützen, benötigen Sie keine gesonderte 
Zuwendungsbestätigung von uns. Es genügt, wenn Sie Ihrem Finanzamt dieses 
Dokument zusammen mit einem Bareinzahlungsbeleg oder einer 
Buchungsbestätigung eines Kreditinstituts, etwa in Form eines Kontoauszuges, 
mit Ihrer Steuer-erklärung vorlegen. Darauf muss natürlich die Höhe des 
Betrages,  Empfänger und das Datum erkennbar sein. Die 
DLRG Bezirk Leverkusen ist nach dem letzten Freistellungsbescheid des 
Finanzamtes Leverkusen vom 17.02.2016 unter der Steuernummer 
230/5721/1572 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftssteuer und nach 
§ 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit, weil sie ausschließlich und 
unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. 
AO dient. Die DLRG Bezirk Leverkusen e.V. dankt Ihnen für Ihre Unterstützung. 

Andre Hornig 
stellv. Bezirksleiter 
im Namen des gesamten Vorstandes 
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Bezirk Leverkusen e.V. 

Geschäftsstelle 

Auf der Grieße 5 a 

51371 Leverkusen 

Postanschrift 

 Postfach 10 03 30 

 51303 Leverkusen 

 Telefon: 0214 - 24812 

  E-mail: info@leverkusen.dlrg.de 

 Internet: www.leverkusen.dlrg.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sparkasse Leverkusen 
  
IBAN: DE66 3755 1440 0100 0078 06 
BIC: WELADEDLLEV 


